
Gemeindevertretung  Grünheide  (Mark)             Grünheide (Mark), 21.11.2023 
Fraktion bürgerbündnis 
Mitglied des Ausschusses für Bauen,  
Ordnung und Naturschutz 
 
Am Marktplatz 1 
15537 Grünheide (Mark) 
 
 
 
Liebe Kinder des Kinderparlamentes, 
Liebe Paula und Liebe Helene, 
 
ich habe mich über Euren Brief vom 17.11.2023 gefreut, weil er zeigt wie 
Schülerinnen und Schüler sich für Verbesserungen der Schulsituation einsetzten. 
 
Alle Gemeindevertreter haben am 29.09.2022 einen einstimmigen Beschluss gefasst 
(Anlage 1) der war so: 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Grünheide (Mark) beschließt, zum 
Schuljahresbeginn 2023/24 die Gerhart-Hauptmann-Grundschule Grünheide 
(Mark), An der Löcknitz 2, 15537 Grünheide (Mark), beginnend mit 
Jahrgangsstufe 1 aufwachsend um einen bis zu 2-zügigen Schulteil (Filiale; 
Jahrgangsstufen 1-6) am Standort Hangelsberg, bevorzugt in Bahnhofsnähe, 
zu errichten. 
 
Um den besten Standort zu finden erhielt die Verwaltung der Gemeinde den Auftrag 
den besten Standort zu suchen. Der Ortsbeirat in Hangelsberg hat am 24.10.2022 
mehrere Standorte vorgeschlagen (Anlage 2.1 und 2.2). 
 
Der Bürgermeister ließ mitteilen, dass zwei Standorte nicht zur Verfügung stehen. 
Einen Standort hat er gar nicht mehr genannt (Anlage 3).  Warum das alles so ist, 
wissen wir Gemeindevertreter nicht. Darüber ist seitdem nie wieder gesprochen 
worden. Nun soll es nach Meinung des Bürgermeisters der entfernteste Standort 
sein. 
 
Liebe Kinder, mir ist es wichtig, dass Eure neue Schule auch dort gebaut wird, wo die 
Nähe zur Mitte von Hangelsberg liegt. Dafür setzte ich mich ein. 
 
Ich sende Euch die öffentlich bekannten Dokumente mit, die Ihr mit Euren Eltern 
Freunden und Lehrern besprechen könnt. Wenn Ihr Fragen an mich habt könnt Ihr 
sie gern an mich senden. 
 
Mit besten Grüßen 
 
Ulrich Kohlmann 
 
 
 
 
 
Anlagen: siehe Text 
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0049/22 

1 Ortsbeirat    
2  Hauptausschuss  x 13.09.2022  

x öffentlich 3 Ausschuss f. BON    
 nichtöffentlich 4  Ausschuss f. SJKS x 05.09.2022  

Amt/Fraktion Bürgermeister 
Datum der Erstellung 29.08.2022  
Vermerke zu Änderungen (am/durch/Begründung) 

 
Betreff: 
Beratung und Beschlussfassung zur Erweiterung der kommunalen Grundschule um einen 
weiteren Standort im Ortsteil Hangelsberg 

 
 
Rechtsgrundlage: 
§ 105 Abs. 2 BbgSchulG i.V.m. § 19 Abs. 2 BbgSchulG 

 
Bezug: 
 

 
Beratungsvorschlag: 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Grünheide (Mark) beschließt, zum Schuljahresbeginn 
2023/24 die Gerhart-Hauptmann-Grundschule Grünheide (Mark), An der Löcknitz 2, 15537 
Grünheide (Mark), beginnend mit Jahrgangsstufe 1 aufwachsend um einen bis zu 2-zügigen 
Schulteil (Filiale; Jahrgangsstufen 1-6) am Standort Hangelsberg, Straße der Befreiung, 
auszubauen. 

 
Begründung: 
Die Gerhart-Hauptmann-Grundschule ist 3-zügig genehmigt. Die bauliche Kapazität der Schule ist auf 
18 Klassen ausgelegt. Durch eine Änderung des Raumkonzeptes läuft die Schule ab 2021/22 mit 21 
Klassen und ist bereits 3-4-zügig.  
Ein weiterer Ausbau am Standort im Ortsteil Grünheide würde den zu erwartenden Einwohner- bzw. 
Schülerzuwachs in den Ortsteilen Hangelsberg und Kienbaum nicht berücksichtigen. 
Der Schulentwicklungsplan des Landkreises Oder-Spree für den Zeitraum 2022-2027 prognostiziert 
eine stabile 5-zügigkeit für die Gerhart-Hauptmann-Grundschule. In die Prognose ist der von der CIMA 
GmbH im Landesplanerischen Konzept zur Entwicklung des Umfeldes der Tesla Gigafactory 
prognostizierte Zuzug, der die Planungen der Städte, Ämter und Gemeinden übersteigt, anteilig mit 
50% mit aufgenommen. 
In Abstimmung mit dem Staatlichen Schulamt sollen ab dem Schuljahr 2023/24 folgende 
Rahmenbedingungen geschaffen werden: 

- die Gerhart-Hauptmann-Grundschule läuft am Standort Grünheide 3-zügig; die 
Jahrgangsstufen 1-6 verbleiben am Standort Grünheide; 

- aufwachsend mit Jahrgangsstufe 1 werden am >Filialstandort< in Hangelsberg, Straße der 
Befreiung, die Jahrgangsstufen 1-6 der Ortsteile Hangelsberg, Kienbaum und Mönchwinkel 2-
zügig unterrichtet 

Die pädagogischen Besonderheiten wie Ganztag und gemeinsames Lernen gelten auch für die Filiale 
und sind im Raumkonzept zu berücksichtigen. 
Die im Ortsteil Hangelsberg vorhandenen kommunalen Sportstätten Müggelspreehalle und Sportplatz 
stehen für den Schulsport fußläufig zur Verfügung. 
 
Die Schulkonferenz der Gerhart-Hauptmann-Grundschule und der Kreisschulbeirat sind angehört 
worden. 

Asus
Hervorheben

Asus
Textfeld
Achtung: Beschlusstext geändert

Asus
Textfeld
Anlage 1



 

 

Zur Wirksamkeit des Beschlusses bedarf es gem. § 104 Abs. 2 BbgSchulG einer Genehmigung durch 
das MBJS. 
 
 

 
Empfehlung des Ausschusses 

 ja nein Enthaltung 

Die Vorlage wird zur Beschlussfassung empfohlen:    

Die Vorlage wird zur Wiedervorlage empfohlen:    

Die Vorlage wird von der Tagesordnung abgesetzt:    

Folgende Änderungsvorschläge werden unterbreitet: 
 
 

 
 
Amtsleiter Vorsitzende/r Gremium 

 



 

 

Gemeinde Grünheide (Mark) Beschlussvorlage/Beschluss 

Gemeindevertretung Grünheide (Mark) 
 
Beschlussgremium Vorlage-Nr. Datum der Sitzung TOP öffentlich nicht öffentlich 
Gemeindevertretung 0049/22 29.09.2022 10 x  
Amt Bürgermeister Datum der Erstellung 24.08.2022  

 
Betreff: 

Beschluss zur Erweiterung der kommunalen Grundschule um einen weiteren Standort im Ortsteil 
Hangelsberg 
 
Rechtsgrundlage: 
§ 105 Abs. 2 BbgSchulG i.V.m. § 19 Abs. 2 BbgSchulG 

 
Bezug: 

 
 
Beschlussvorschlag: 

 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Grünheide (Mark) beschließt, zum Schuljahresbeginn 2023/24 
die Gerhart-Hauptmann-Grundschule Grünheide (Mark), An der Löcknitz 2, 15537 Grünheide (Mark), 
beginnend mit Jahrgangsstufe 1 aufwachsend um einen bis zu 2-zügigen Schulteil (Filiale; 
Jahrgangsstufen 1-6) am Standort Hangelsberg, bevorzugt in Bahnhofsnähe, zu errichten. 
 
Begründung: 

 
Die Gerhart-Hauptmann-Grundschule ist 3-zügig genehmigt. Die bauliche Kapazität der Schule ist auf 18 
Klassen ausgelegt. Durch eine Änderung des Raumkonzeptes läuft die Schule ab 2021/22 mit 21 Klassen 
und ist bereits 3-4-zügig.  
Ein weiterer Ausbau am Standort im Ortsteil Grünheide würde den zu erwartenden Einwohner- bzw. 
Schülerzuwachs in den Ortsteilen Hangelsberg und Kienbaum nicht berücksichtigen. 
Der Schulentwicklungsplan des Landkreises Oder-Spree für den Zeitraum 2022-2027 prognostiziert eine 
stabile 5-zügigkeit für die Gerhart-Hauptmann-Grundschule. In die Prognose ist der von der CIMA GmbH im 
Landesplanerischen Konzept zur Entwicklung des Umfeldes der Tesla Gigafactory prognostizierte Zuzug, 
der die Planungen der Städte, Ämter und Gemeinden übersteigt, anteilig mit 50% mit aufgenommen. 
In Abstimmung mit dem Staatlichen Schulamt sollen ab dem Schuljahr 2023/24 folgende 
Rahmenbedingungen geschaffen werden: 

- die Gerhart-Hauptmann-Grundschule läuft am Standort Grünheide 3-zügig; die Jahrgangsstufen 1-6 
verbleiben am Standort Grünheide; 

- aufwachsend mit Jahrgangsstufe 1 werden am >Filialstandort< in Hangelsberg, Straße der Befreiung, 
die Jahrgangsstufen 1-6 der Ortsteile Hangelsberg, Kienbaum und Mönchwinkel 2-zügig unterrichtet 

Die pädagogischen Besonderheiten wie Ganztag und gemeinsames Lernen gelten auch für die Filiale und 
sind im Raumkonzept zu berücksichtigen. 
Die im Ortsteil Hangelsberg vorhandenen kommunalen Sportstätten Müggelspreehalle und Sportplatz 
stehen für den Schulsport fußläufig zur Verfügung. 
 
Die Schulkonferenz der Gerhart-Hauptmann-Grundschule und der Kreisschulbeirat sind angehört worden. 
Zur Wirksamkeit des Beschlusses bedarf es gem. § 104 Abs. 2 BbgSchulG einer Genehmigung durch das 
MBJS. 
 
 
Stellungnahme der Kämmerei ja nein  

Beträge stehen haushaltsrechtlich zur Verfügung   ______________________ 

außerplanmäßige Einnahmen   Unterschrift Kämmerei 
Bemerkungen der Kämmerei: 
 

______________________ 
Unterschrift Bürgermeister 
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Die vorstehende Beschlussvorlage wurde zum Beschluss erhoben: 
 
gesetzlich gewählte Vertreter 19 
anwesende Vertreter 16 

Beschlossen mit dem Ergebnis Protokoll über die Sitzung der  
ja nein Enthaltungen  Gemeindevertretung vom: 29.09.2022 
16 0 0 Seite:  

Beschluss-Nr.: 54/04/22 
Bemerkungen: 
Aufgrund des § 22 der KVerf des Landes Brandenburg 
ô waren keine Mitglieder von der Beratung und Abstimmung ausgeschlossen* 
ø haben folgende Mitglieder weder an der Beratung noch an der Abstimmung mitgewirkt:* 
  

* zutreffendes bitte ankreuzen 
 
 
 
 
 
 
- Christiani -  - Eichmann - 
Bürgermeister (Siegel) Vorsitzende der Gemeindevertretung 
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1. Flurstück 20 / 2 3Das Grundstück befindet sich im Privatbesitz. 

 

Quelle: https://bb-viewer.geobasis-bb.de/ 

2. Flurstück 615 3Das Grundstück gehört der Gemeinde. 

 

Quelle: https://bb-viewer.geobasis-bb.de/ 

3. Teil des Flurstücks 841 3 Das Grundstück gehört dem Landesforst Brandenburg. 

 

Quelle: https://bb-viewer.geobasis-bb.de/ 
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5. Fragen zu den Baumpflanzungen in der Brunnenstraße wurden gestellt. Die Bäume müssen einer 

Prüfung unterzogen werden, da die Kronen sich unterschiedlich entwickeln, teilweise eine 

verkehrstechnische Behinderung darstellen 

Stellungnahme Ordnungsamt 

Wird veranlasst 

 

6. Laubsammlungen im öffentlichen Raum werden ab dieser Woche durchgeführt. Die Termine sind der 

Infoseite der Gemeindewebsite zu entnehmen 

zur Kenntnis und Beachtung 

 

 

7. Sachverhalt Aufstellung von Pollern in der Großen Waldstraße: (Thema wurde auch im BON am 

20.10.2022 erörtert) der OBR ist einstimmig gegen die Errichtung von Pollern und das die Herstellung 

eines unbefestigten Parkstreifens in Weiterführung der bereits vorhandenen Stellfläche bis zur 

Bushaltestelle geprüft wird. 

Ordnungsamt zur Kenntnis und Beachtung 

 

 

8. Alternativflächen zur Errichtung der Grundschule in Hgb werden wie folgt vorgeschlagen. Der 

Sachverhalt ist zu prüfen 

a. Bauhof der Forst auf dem Gelände des Sitzes der Oberförsterei 

b. weiße Villa< Gelände des ehemaligen Kinderheims an der Bahnlinie, ehemals Eigentum 

Minkolei 

Stellungnahme BM 

Vorgenannte Flächen stehen nicht zur Verfügung 

 

Anfragen Aufgaben nicht öffentlicher Teil 

 

1. Herr Komann wird zur Eröffnungsveranstaltung Müggelspreeschau durch Herrn Geithe vertreten 

zur Kenntnis und Beachtung 

 

 

 

Aufgestellt: 

Ch. Hopp 

Mitarbeiterin Hauptamt 
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